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Allgemeine Geschäftsbedingungen HandyTicket Deutschland  
 

1 Allgemeines 
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für den Erwerb von HandyTickets und ergän-

zen die jeweils gültigen Beförderungsbedingungen und Tarifbestimmungen der am HandyTi-
cket Deutschland beteiligten Verkehrsunternehmen bzw. Verkehrsverbünde speziell für das 
HandyTicket. 

1.2 Die am HandyTicket Deutschland beteiligten Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbünde 
bieten einen Service an (im folgenden HandyTicket-Service genannt), welcher es dem Nutzer 
(registrierte Kunden und Gastnutzer) ermöglicht, Tickets gemäß den jeweils gültigen Beförde-
rungsbedingungen und Tarifbestimmungen der am HandyTicket-Service beteiligten Verkehrs-
unternehmen und Verkehrsverbünde bargeldlos per mobilem Endgerät zu erwerben. 

1.3 Die am HandyTicket Deutschland beteiligten Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbünde be-
dienen sich zur Abwicklung des gesamten HandyTicket-Services eines IT-Dienstleisters, der 
HanseCom Public Transport Ticketing Solutions GmbH, Hamburg, und eines Finanzunterneh-
mens, der LogPay Financial Services GmbH (nachfolgend auch „Logpay“), Eschborn. Hierfür 
werden zur Vertragsabwicklung erforderliche, personenbezogene Daten an die o. g. Dienstleis-
ter übermittelt. 

1.4 Der Einzug der Entgeltforderung für die erworbenen Tickets erfolgt Logpay, an welche 
sämtliche Entgeltforderungen einschließlich etwaiger Nebenforderungen und Gebühren 
verkauft und abgetreten wurden (Abtretungsanzeige). Die LogPay ist Drittbegünstigte der 
nachfolgenden Bestimmungen. Sie ist zudem ermächtigt, den Forderungseinzug im eigenen 
Namen und für eigene Rechnung durchzuführen. 

2 Anmeldung (Vertragsabschluss) 
2.1 Um den HandyTicket-Service nutzen zu können, muss sich der Nutzer unter wahrheitsgemä-

ßer und vollständiger Angabe der nachfolgenden Punkte bei der Bahnen der Stadt Monheim 
GmbH registrieren: 
 

• Handy-Nummer, 
• Name und Vorname, 
• Geschlecht, 
• Geburtsdatum, 
• vollständige Adresse (gilt nicht für das Prepaid-Verfahren), 
• E-Mail-Adresse und 
• gültiger Lichtbildausweis 

 
Zum Kauf eines HandyTickets ist außerdem die Hinterlegung mindestens einer gewünschten 
Zahlungsweise entsprechend Ziffer 6 erforderlich. In Abhängigkeit der gewählten Zahlungs-
weise sind weitere Angaben erforderlich. 
 
Der Nutzer verpflichtet sich, seine gem. 2.1 hinterlegten Daten bei Änderungen unverzüglich in 
seinem persönlichen Login-Bereich entsprechend zu ändern. Kommt der Nutzer seiner Infor-
mationspflicht nicht nach, ist das Finanzunternehmen berechtigt, den Nutzer mit den dadurch 
entstehenden Mehraufwendungen zu belasten. 

 Die Registrierung und der Vertragsschluss erfolgen in deutscher Sprache. 

 Die Registrierung und Zustimmung zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt als Ein-
willigung zum Vertragsabschluss oder dessen Fortführung zwischen Nutzer und der Bahnen 
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der Stadt Monheim GmbH über die Nutzung des HandyTicket-Services (im folgenden Nut-
zungsvertrag genannt) dar. Mit Bestätigung der Registrierung kommt zwischen der Bahnen der 
Stadt Monheim GmbH und dem Nutzer der Nutzungsvertrag nach Maßgabe dieser Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen und der Beförderungsbedingungen und Tarifbestimmungen in der 
jeweils gültigen Fassung zustande. Der HandyTicket-Service steht voll geschäftsfähigen natür-
lichen Personen offen. Beschränkt geschäftsfähige Personen können mit Einwilligung des ge-
setzlichen Vertreters und, soweit sie im Besitz eines amtlichen Lichtbildausweises sind, über 
die Zahlungsweise Prepaid am HandyTicket Deutschland mit einem Maximalbetrag von 50 
Euro teilnehmen. Für voll geschäftsfähige natürliche Personen gilt der Maximalbetrag nicht. 

2.2 Ein Anspruch auf Registrierung für den HandyTicket-Service besteht nicht. 
2.3 Mit Akzeptanz dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen gewährt die Bahnen der Stadt 

Monheim GmbH ihren Nutzern eine einfache Lizenz zur Verwendung der Software "HandyTi-
cket Deutschland" zur zweckgebundenen Nutzung der darin enthaltenen Funktionen. Jede an-
derweitige Nutzung, Änderung und/oder Modifizierung der Software ist dem Nutzer verboten. 
Insoweit ist es dem Nutzer auch nicht gestattet, dass ihm an "HandyTicket Deutschland" ein-
geräumte Recht zu vermieten, zu verleihen, zu verkaufen, zu lizenzieren, abzutreten oder an-
derweitig zu übertragen. Die Ermittlung und Offenlegung des Quellcodes des Programms ist 
verboten. 
Im Fall des Verstoßes gegen den vereinbarten Nutzungsumfang steht der Nutzer den Vertrags-
partnern für den daraus resultierenden Schaden ein. Erfasst von diesem Anspruch wird insbe-
sondere ein möglicher Folgeschaden bei Dritten. 
Die Bahnen der Stadt Monheim GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistung bezüglich der An-
wendbarkeit und Leistungsfähigkeit von "HandyTicket Deutschland". 

3 Kündigung 
3.1 Der Nutzer kann den Nutzungsvertrag gegenüber der Bahnen der Stadt Monheim GmbH je-

derzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist elektronisch per Kundenportal bzw. Web-App 
oder schriftlich kündigen. Offene Forderungen gegenüber dem Nutzer (z. B. Abrechnung noch 
nicht bezahlter Fahrten) bleiben von der Kündigung unbenommen. Die Bahnen der Stadt 
Monheim GmbH kann den Nutzungsvertrag jederzeit schriftlich oder in Textform per E-Mail 
durch ordentliche Kündigung, jeweils an die vom Nutzer zuletzt bekannt gegebene Adresse 
bzw. der vom Nutzer hinterlegten E-Mail-Adresse, unter Einhaltung einer 14-tägigen Frist kün-
digen. Eine ordentliche Kündigung erfolgt automatisch, wenn der Nutzer innerhalb von 2 Jahren 
keine Tickets erworben und an seinen Vertragsdaten keine Veränderung vorgenommen hat. 

 
3.2 Zur außerordentlichen Kündigung des Nutzungsvertrages mit sofortiger Wirkung ist die Bahnen 

der Stadt Monheim GmbH insbesondere berechtigt, wenn 
• der Nutzer gegen die Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (z. B. 

durch Manipulationen am HandyTicket-System) oder im Rahmen der Nutzung des 
HandyTicket-Services gegen geltendes Recht verstößt, 

• der Nutzer bei der Anmeldung falsche Daten angegeben hat, 
• eine Forderung gegen den Nutzer nicht einbringbar ist oder die wesentliche Ver-

schlechterung der Vermögensverhältnisse des Nutzers droht bzw. zu vermuten ist, 
• der Nutzer im Zusammenhang mit der Nutzung des HandyTicket-Services Rechte Drit-

ter, insbesondere Rechte der beauftragten Dienstleister, verletzt, 
• der Nutzer Leistungen der Vertragspartner missbraucht, 
• der Nutzer nicht mehr im Besitz der angegebenen Mobilfunknummer ist und dies der 

Bahnen der Stadt Monheim GmbH nicht mitgeteilt hat oder 
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• ein sonstiger wichtiger Grund vorliegt, durch den die Fortsetzung des Nutzungsvertra-
ges für die Bahnen der Stadt Monheim GmbH wegen des Vertrauensverlustes (z. B. 
bei Manipulationen) unzumutbar ist.  

Für die Form der außerordentlichen Kündigung gilt 3.1 entsprechend. 
3.3 Mit Wirksamwerden der Kündigung kann mit sofortiger Wirkung der HandyTicket-Service nicht 

mehr genutzt werden. Das Finanzunternehmen wird ein etwa vorhandenes Guthaben nach Be-
endigung der Geschäftsbeziehung auf ein vom Nutzer anzugebendes Bankkonto überweisen. 
Eine Barauszahlung ist ausgeschlossen. Die Rückzahlung erfolgt in Euro. 

4 HandyTicket Erwerb und Nutzung 
4.1 Der Nutzer muss für die Nutzung des HandyTicket-Services bei einem am HandyTicket 

Deutschland beteiligten Verkehrsunternehmen die jeweils dort angebotenen Tickets vor Fahrt-
antritt erwerben und sich vom Erhalt des gültigen Tickets überzeugen. Die dabei ihm entste-
henden Übertragungskosten trägt der Nutzer. Mit der Bestellung des Tickets über das vom 
Nutzer angemeldete mobile Endgerät gibt der Nutzer ein Angebot auf Abschluss eines Kauf- 
und Beförderungsvertrages ab. Der Kaufvertrag kommt zwischen dem Nutzer und dem Ver-
kehrsunternehmen, bei dem das Ticket gekauft wurde, durch die Bereitstellung des Tickets 
zustande. Der Beförderungsvertrag kommt mit dem Verkehrsunternehmen zustande, dessen 
Verkehrsmittel jeweils genutzt werden. Für die Gültigkeit des Tickets ist letztendlich der Daten-
bankeintrag beim IT-Dienstleister maßgeblich. Das Ticket gilt, soweit es nicht mit einem ge-
nauen Geltungszeitraum versehen ist, zum sofortigen Fahrtantritt. Der Kaufpreis ist sofort fäl-
lig. Erstattungen richten sich nach den jeweils geltenden Tarifbestimmungen. 

4.2 Die Höhe der Zahlungsverpflichtung ergibt sich aus dem Kaufvertrag zzgl. ggf. entstandener 
Gebühren bei Zahlungsstörungen (siehe Punkte 6.3.3 und 6.4.6 dieser Bestimmungen), sowie 
den gültigen Beförderungsbedingungen und Tarifbestimmungen des jeweiligen Verkehrsunter-
nehmens bzw. Verkehrsverbundes. Der Kaufpreis ist sofort fällig. Die Zahlung hat an das Fi-
nanzunternehmen zu erfolgen, an den die Bahnen der Stadt Monheim GmbH ihren Anspruch 
abtritt. 

4.3 Das Ticket auf dem betriebsbereiten mobilen Endgerätes mit der registrierten Telefonnummer 
und dem amtlichen Lichtbildausweis sind zu Kontrollzwecken bei der Fahrt bzw. in den Be-
triebsanlagen ständig mitzuführen und auf Verlangen dem Personal des Verkehrsunterneh-
mens vorzuzeigen und ggf. auszuhändigen (mobiles Endgerät und amtlicher Lichtbildausweis). 

4.4 Der Nutzer ist für die Betriebsbereitschaft des mobilen Endgerätes, für die notwendige Vor-
sorge gegen Missbrauch sowie für die Anzeige des vollständigen Textinhaltes des Tickets ver-
antwortlich. Dies gilt auch für die Aktualität des amtlichen Lichtbildausweises. 

4.5 Nach Fahrtantritt über das mobile Endgerät erworbene Tickets werden nicht anerkannt. Gemäß 
den jeweils geltenden Beförderungsbedingungen und Tarifbestimmungen wird in diesen Fällen 
vom Nutzer ein erhöhtes Beförderungsentgelt erhoben. 

4.6 Tickets auf dem mobilen Endgerät gelten nur für den im Ticket angegebenen Nutzer in Verbin-
dung mit dem amtlichen Lichtbildausweis. Unbenommen davon kann der Nutzer weitere Ti-
ckets für Mitreisende erwerben, sofern dies die Beförderungsbedingungen und Tarifbestim-
mungen der am HandyTicket-Service beteiligten Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbünde 
zulassen oder vorsehen. 

4.7 Kann der Nutzer den Nachweis des Tickets bei der Ticketkontrolle wegen Versagens des mo-
bilen Endgerätes nicht erbringen (z. B. infolge technischer Störungen, leerer Akku etc.) wird 
dies als Fahrt ohne gültiges Ticket nach den Beförderungsbedingungen und Tarifbestimmun-
gen geahndet. Für den Fall der Nichtverfügbarkeit, der fehlerhaften bzw. unvollständigen Über-
tragung des Tickets ist der Nutzer vor Fahrtantritt verpflichtet, anderweitig ein gültiges Ticket 
zu erwerben. 

4.8 Im Übrigen gelten die Beförderungsbedingungen und Tarifbestimmungen des jeweils genutz-
ten Tarifgebietes. 
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5 Zahlung 
 Für die Zahlung des gebuchten Tickets gelten ergänzend zu den oben beschriebenen Bedin-

gungen die nachfolgenden Regelungen. Alle Zahlarten stehen nur voll geschäftsfähigen Per-
sonen über 18 Jahren zur Verfügung. Prepay-Verfahren stehen auch beschränkt geschäftsfä-
higen Personen ab 16 Jahren zur Verfügung; die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters ist 
einzuholen. 

6 Zahlungsweisen und Abrechnung 
6.1 Allgemeines 
6.1.1 Der Nutzer kann zwischen folgenden Zahlungsweisen wählen: 

• Abrechnung über das SEPA-Lastschriftverfahren 
• Abrechnung über Kreditkarte (Visa, MasterCard oder American Express) 
• Zahlung per Prepay (Vorauszahlung) 
• SEPA-Überweisung über giropay 
• Zahlung per PayPal 

Andere Zahlungsweisen sind ausgeschlossen.  
6.1.2 Ein Anspruch des Nutzers zur Teilnahme an einem bestimmten der genannten Zahlungsweisen 

besteht nicht. 
  
6.2 Einzug 
6.2.1 Der Einzug der Forderung über das SEPA-Lastschriftverfahren oder Kreditkarte erfolgt durch 

LogPay in der Regel innerhalb der nächsten fünf (5) Bankarbeitstage nach Kauf des Tickets. 
Die Belastung des Kontos oder der Kreditkarte ist abhängig von der Verarbeitung des Zah-
lungsdienstleisters des Kunden. 

6.2.2 Die Übersicht über die getätigten Ticketkäufe (nachfolgend auch „Umsatzübersicht“) enthält 
Einzelkaufnachweise und ist ausschließlich elektronisch über den Webshop nur vom re-
gistrierten Kunden einsehbar und abrufbar. 

  
6.3 Zahlung per SEPA-Lastschriftverfahren 
6.3.1 Bei Wahl des SEPA-Lastschriftverfahrens sind personenbezogene Daten des Kunden (Vor-

name, Name, Adresse, Geburtsdatum und E-Mail-Adresse) und eine Kontoverbindung für die 
eindeutige Zuordnung einer Zahlung für ein erworbenes Ticket erforderlich. Bei Auswahl dieser 
Zahlart ermächtigt der Kunde mit Zustimmung zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
LogPay, Zahlungen von seinem angegebenen Konto innerhalb der Europäischen Union mittels 
SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weist er seinen Zahlungsdienstleister an, die von Log-
Pay auf sein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Der Kunde wird darauf hingewiesen, 
dass er innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen kann. Es gelten dabei die mit seinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. Im Falle, dass der Kunde nicht der Kontoinhaber des angegebenen Kontos ist, 
stellt er sicher, dass die Einwilligung des Kontoinhabers für den SEPA-Lastschrifteinzug vor-
liegt. 

6.3.2 Der Kunde verpflichtet sich, alle für die Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren erforderli-
chen Kontodaten (insbesondere Kontoinhaber und International Bank Account Number 
(IBAN, Internationale Bankkontonummer)) mitzuteilen und im hierfür vorgesehenen Formular 
im HandyTicket-System einzutragen. Der Kunde erhält im SEPA-Lastschriftverfahren eine 
Vorabankündigung (Prenotification) durch LogPay über Einziehungstag und -betrag. Der 
Kunde erhält die Vorabankündigung (Prenotification) mindestens zwei (2) Tage vor Einzug 
der Forderung. Die Übermittlung der Vorabankündigung (Prenotification) erfolgt auf elektroni-
schem Wege an die angegebene E-Mail-Adresse. 
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6.3.3 Der Kunde hat sicher zu stellen, dass das angegebene Konto über ausreichende Deckung 
verfügt, so dass die SEPA-Lastschrift eingezogen werden kann. Sollte eine SEPA-Lastschrift 
unberechtigt vom Zahler zurückgegeben werden oder der Einzug der Forderung bei dessen 
Zahlungsdienstleister aus von ihm zu vertretenden Gründen - insbesondere wegen unzu-
reichender Deckung, falscher oder ungültiger Kontodaten oder Widerspruch - scheitern, ist er 
verpflichtet, für ausreichend Deckung oder für die Behebung des Grundes der Zahlungsstörung 
zu sorgen, so dass neben dem ausstehenden Betrag die angefallenen Fremdgebühren des 
Zahlungsdienstleisters zu dem in der Mahnung genannten Tag eingezogen werden können. 
LogPay ist berechtigt, einen weitergehenden Verzugsschaden geltend zu machen. 

6.3.4 Der Kunde verzichtet auf die Einholung eines schriftlichen SEPA-Lastschriftmandates. Der Ver-
zicht wird vom Kunden gegenüber dem Zahlungsdienstleister des Kunden, dem Zahlungs-
dienstleister des Gläubigers und dem Gläubiger erklärt. Mit der Weitergabe der Verzichtserklä-
rung an die vorgenannten Parteien ist der Kunde einverstanden. Bei Wegfall oder Unwirksam-
keit des Verzichts ist der Kunde verpflichtet, eine schriftliche Mandatserteilung unverzüglich 
nachzureichen. Dazu genügt eine E-Mail an sepa@logpay.de mit der Bitte um Zusendung des 
SEPA-Lastschriftmandatsformulars. Der Kunde erhält im Anschluss das Formular für das 
SEPA-Lastschriftmandat, welches er vollständig ausgefüllt und eigenhändig unterschrieben an 
LogPay postalisch zurückschicken muss. Sofern der Kunde nicht der Kontoinhaber ist, ist er 
verpflichtet, die Mandatsreferenznummer an den Kontoinhaber weiterzuleiten. 

  
6.4 Zahlung per Kreditkarte 
6.4.1 Die Abrechnung der gekauften Tickets über das Kreditkartenverfahren ist nur mit Visa, Master-

Card oder American Express möglich. Andere Kreditkartentypen werden derzeit nicht akzep-
tiert. 

6.4.2 Während des Bestellvorgangs werden die folgenden Kreditkartendaten des Kunden erfasst 
• Name und Vorname des Kreditkarteninhabers 
• Kreditkartentyp (Visa, MasterCard oder American Express) 
• Nummer der Kreditkarte 
• Ablaufdatum der Kreditkarte 
• CVC-Code der Kreditkarte 
und an den Server der LogPay zur Abrechnung übertragen. 

6.4.3 Das System der LogPay überprüft die vom Kunden angegebenen Kreditkartendaten auf Rich-
tigkeit und gegebenenfalls vorhandene Sperrvermerke des jeweiligen Kreditkartenherausge-
bers. Im Falle, dass der Kunde nicht der Inhaber der angegebenen Kreditkarte ist, stellt er 
sicher, dass die Einwilligung des Karteninhabers für die Belastung vorliegt. Der Kunde hat zu-
dem sicher zu stellen, dass die angegebene Kreditkarte nicht gesperrt ist und über ein ausrei-
chendes Limit verfügt. Sollte die Autorisierung aus irgendeinem Grund fehlschlagen, erhält der 
Kunde eine entsprechende Fehlermeldung. 

6.4.4 Der Zeitpunkt der Abbuchung vom Konto des Kunden ist durch den jeweiligen Kreditkartenver-
trag des Kunden mit seinem Zahlungsdienstleister festgelegt. 

6.4.5 Sofern der Zahlungsdienstleister des Kunden das „3D Secure-Verfahren“ (Verified by Visa / 
MasterCard® SecureCode™) unterstützt, findet dieses zur Erhöhung der Sicherheit gegen 
Missbrauch für die Bezahlung mit Kreditkarte Anwendung. Sollte der Zahlungsdienstleister des 
Kunden das 3D Secure-Verfahren nicht unterstützen, erfolgt die Prüfung nicht. 

6.4.6 Der Kunde hat sicher zu stellen, dass die Forderung über die Kreditkarte eingezogen werden 
kann. Sollte der Kunde ungerechtfertigt ein Charge Back (Rückgabe des Betrages) veranlassen 
oder der Einzug der Forderung aus von ihm zu vertretenden Gründen scheitern, ist er verpflich-
tet, für ausreichend Deckung oder für die Behebung des Grundes der Zahlungsstörung zu sor-
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gen, so dass neben dem ausstehenden Betrag die angefallenen Fremdgebühren des Zah-
lungsdienstleisters zu dem in der Mahnung genannten Tag eingezogen werden können. Log-
Pay ist berechtigt, einen weitergehenden Verzugsschaden geltend zu machen. 

6.4.7 Die eingereichten Forderungen, welche aus dem Kauf von Tickets resultieren, erscheinen dem 
Kunden in der Kreditkartenabrechnung seines Zahlungsdienstleisters als Gesamtbetrag in 
Euro. Detaillierte Informationen über die Zusammensetzung des Gesamtbetrages kann der re-
gistrierte Kunde über das HandyTicket-System einsehen und abrufen. 

  
6.5 Zahlung per Prepay durch SEPA-Überweisung (Vorauszahlung) 
6.5.1 Durch Nutzung von Prepay mittels SEPA-Überweisung können Kunden ihr Guthaben, welches 

für den Ausgleich ihrer künftigen Zahlungsverpflichtungen aus Ticketkäufen genutzt wird, bei 
LogPay aufladen. Nach Auswahl dieses Verfahrens und des zu zahlenden Betrages erhält der 
Kunde eine E-Mail, welche die für die SEPA-Überweisung notwendigen Informationen (Konto-
verbindung der LogPay, Betrag und Verwendungszweck) enthält. 

6.5.2 Der Kunde ist verpflichtet, bei seiner SEPA-Überweisung an die LogPay den in der E-Mail an-
gegebenen Verwendungszweck zu verwenden. Ein Ticketerwerb ist nur bei ausreichendem 
Prepaid-Guthaben bei der LogPay möglich. 

6.6 Zahlung per Prepay durch SEPA-Überweisung über giropay oder eps (Vorauszahlung) 
6.6.1 Mit Hilfe der Zahlart giropay oder eps können Kunden ihr Guthaben bei LogPay, welches für 

den Ausgleich ihrer künftigen Zahlungsverpflichtungen aus Ticketkäufen genutzt wird, über 
eine vorgefertigte SEPA-Überweisung aufladen. Voraussetzung für die Teilnahme an giropay 
oder eps ist die Teilnahme des Zahlungsdienstleisters des Kunden am giropay- oder eps-Ver-
fahren. Ferner muss der Kunde für das OnlineBanking-Verfahren bei seinem Zahlungsdienst-
leister zugelassen sein. Eine SEPA-Überweisung per giropay oder eps ist nur dann möglich, 
wenn für das Konto des Kunden bei seinem Zahlungsdienstleister ein ausreichendes Guthaben 
oder Verfügungsrahmen besteht. 

6.6.2 Hat der Kunde dieses Verfahren gewählt, kann er mittels giropay oder eps einen vorausge-
wählten Betrag über das OnlineBanking-Verfahren seines Zahlungsdienstleisters von seinem 
Konto an LogPay überweisen. Nach Absendung seiner IBAN wird der Kunde, sofern sein Zah-
lungsdienstleister am giropay- oder eps-Verfahren teilnimmt, zum OnlineBanking seines Zah-
lungsdienstleisters weitergeleitet. Innerhalb seines Accounts gibt der Kunde dann die SEPA-
Überweisung frei. Der Service wird freigeschaltet, wenn die SEPA-Überweisung über giropay 
oder eps erfolgreich durchgeführt wurde. Der Kunde erhält hierüber direkt nach Abschluss der 
Transaktion eine Bestätigung oder Ablehnung. Ein Ticketerwerb ist nur bei ausreichendem Gut-
haben bei LogPay möglich. 

  
6.7. Zahlung per PayPal 
6.7.1 Um mittels PayPal zu zahlen, wählt der Kunde PayPal als Zahlart aus. Er wird dann auf die 

Seite von PayPal geleitet, wo er die erforderlichen Daten eingibt und die Zahlung bestätigt. 
Nach erfolgreicher Zahlung erhält der Kunde eine Bestätigung über den Kauf, andernfalls erhält 
er eine Ablehnung. 

6.7.2 Das Kaufangebot des Kunden kann nur dann angenommen werden, wenn die Zahlung mittels 
PayPal erfolgreich durchgeführt wurde. 

  
6.8 Zahlung per Apple Pay 
6.8.1 Für die Bezahlung mittels Apple Pay, ist es erforderlich, dass der Kunde in seiner Apple Wallet 

ein Zahlmedium hinterlegt hat. Um mittels Apple Pay zu zahlen, wählt der Kunde in der App/den 
Webshop Apple Pay als Zahlart aus. Zur Auslösung der Zahlung muss der Kunde den Kauf 
bestätigen. 
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6.8.2 Nach erfolgreicher Zahlung erhält der Kunde das Ticket über die App/den Webshop ausgestellt, 
andernfalls erhält er eine Fehlermeldung. 

  
6.9 Zahlung per Google Pay 
6.9.1 Für die Bezahlung mittels Google Pay, ist es erforderlich, dass der Kunde in seiner Google 

Wallet ein Zahlmedium hinterlegt hat. Um mittels Google Pay zu zahlen, wählt der Kunde in 
der App/den Webshop Google Pay als Zahlart aus. Zur Auslösung der Zahlung muss der 
Kunde den Kauf bestätigen. 

6.9.2 Nach erfolgreicher Zahlung erhält der Kunde das Ticket über die App/den Webshop ausge-
stellt, andernfalls erhält er eine Fehlermeldung. 

  
7 Sperrungen 
7.1 Stellt der Nutzer einen Missbrauch seines Nutzungsvertrages fest, ist er verpflichtet, dies un-

verzüglich bei der Hotline des Verkehrsunternehmens, bei dem er registriert ist, und dem Fi-
nanzunternehmen anzugeben. Das gleiche gilt bei Verlust, Diebstahl oder Veräußerung des 
mobilen Endgerätes bzw. der registrierten SIM-Karte (Telefonnummer). Bis zum Eingang der 
Meldung haftet der Nutzer für die bis dahin entstandenen Forderungen. Die Bahnen der Stadt 
Monheim GmbH unterstützt den Nutzer dahingehend, dass die Nutzung des HandyTicket-Ser-
vices sofort gesperrt wird. 

7.2 Stellt ein Verkehrsunternehmen, ein Verkehrsverbund oder die Dienstleister einen Missbrauch 
fest, wird die Nutzung des HandyTicket-Services sofort gesperrt. Die Sperrmitteilung erfolgt in 
Form einer E-Mail oder mit einer SMS-Benachrichtigung. Jeder erfolgte Ticketkauf bzw. jede 
Inanspruchnahme von Leistungen, die mit der registrierten SIM-Karte erfolgte, gilt bis zum Zeit-
punkt der Sperrung als vom Nutzer veranlasst. 

7.3 Für den Fall einer Zahlungsstörung jedweder Art, unabhängig von der gewählten Zahlungs-
weise, wird der Nutzer für weitere HandyTicket-Käufe gesperrt bis die Zahlungsforderungen 
ausgeglichen sind. In diesem Fall wird der Nutzer in Form einer Zahlungserinnerung durch das 
Finanzunternehmen über die erfolgte Sperrung informiert. 

8 Datenschutz 
8.1 Die mit der Teilnahme am HandyTicket verbundenen personenbezogenen Daten werden ge-

mäß den geltenden Datenschutzbestimmungen von der der Bahnen der Stadt Monheim GmbH 
und/oder den Dienstleistern verarbeitet und nur für Zwecke genutzt, die der reibungslosen 
Durchführung des Ticketservices im HandyTicket Deutschland dienen. Rechtsgrundlagen für 
die Verarbeitung personenbezogener Daten gem. Art. 6 Abs. 1 DSGVO sind insbesondere die 
Einwilligung zur Begründung, Durchführung und Beendigung eines Vertragsverhältnisses, so-
wie die Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung der verantwortlichen Stelle oder die Wahrung 
eines berechtigten Interesses. Bei personenbezogenen Daten wird zwischen personenbezo-
genen Daten (siehe 2.1), Nutzungsdaten(z. B. Kaufzeitpunkt, Ticketart) und Umsatzdaten un-
terschieden. 

8.2 Die Bahnen der Stadt Monheim GmbH bzw. die Dienstleister löschen die erhobenen (perso-
nenbezogenen) Daten, wenn das Vertragsverhältnis mit dem Nutzer beendet ist, er von seinem 
Recht auf Löschung Gebrauch gemacht hat, sämtliche gegenseitigen Ansprüche erfüllt sind 
und keine anderweitigen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten (steuer- und handelsrechtliche 
Aufbewahrungspflichten in der Regel 6 bis 10 Jahre) oder gesetzliche Rechtfertigungsgrundla-
gen für die Speicherung bestehen. 

8.3
  

Die Bahnen der Stadt Monheim GmbH kann die personenbezogenen Daten der bei ihr ange-
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meldeten Nutzer zum Zwecke der Kundenbetreuung nutzen und speichern. Die personenbe-
zogenen Daten werden ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung des Nutzers nicht für Wer-
bezwecke genutzt. 
 
Die Dienstleister dürfen diese Daten nur im Rahmen des Vertragszwecks nutzen und zur 
Durchführung der Abrechnung speichern. Die anderen am HandyTicket Deutschland beteilig-
ten Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbünde haben keinen Zugriff auf die personenbezo-
genen Daten. 

8.4 Die im Zusammenhang mit der Nutzung der angebotenen Zahlungsweisen im Rahmen des 
Bezahlvorgangs von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten (Vor- und Nachname, 
Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Kontoverbindung, Kreditkartendaten, Mobilfunknum-
mer sowie Daten zu Ihren jeweiligen Ticketkäufen) und alle Änderungen werden zum Zwecke 
des Verkaufes und der Abtretung unserer Forderungen gegen Sie, welche im Zusammenhang 
mit Ihrem Ticketkauf entstehen, an die LogPay Financial Services GmbH weitergegeben.  
 
Dies erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. Das berechtigte Interesse auf 
unserer Seite besteht in der Auslagerung der Zahlungsabwicklung und des Forderungsmana-
gements. Das berechtigte Interesse auf Seiten der LogPay Financial Services GmbH besteht 
in der Erhebung der Daten zum Zwecke der Abwicklung von Zahlungen, zum Forderungsma-
nagement, der Bewertung der Zulässigkeit von Zahlarten und der Vermeidung von Zahlungs-
ausfällen. 
Sie können der Übermittlung dieser Daten an die LogPay Financial Services GmbH jederzeit 
widersprechen, allerdings ist dann keine Bestellung mehr über den elektronischen Vertriebska-
nal möglich. 
Die datenschutzrechtlichen Informationen der LogPay Financial Services GmbH können Sie 
unter https://landingpage.logpay.de/mobility_dsgvo_2018/ abrufen. 

8.5 Mit jeder einzelnen Nutzung des HandyTicket-Services erklärt der Nutzer jeweils sein Einver-
ständnis, dass seine Nutzungsdaten auf Basis der vom Nutzer angegebenen Mobilfunknum-
mer bei Bedarf von allen teilnehmenden Regionen eingesehen werden können. Dies dient 
insbesondere der Klärung bei Unstimmigkeiten für Fahrten in fremden Regionen. 

8.6 Daten aus Sperrlisteneinträgen werden sechs Monate nach Fortfall des Sperrgrundes gelöscht. 
9 Informations- und Sorgfaltspflicht des Nutzers 
 Die persönliche Identifikations-Nummer (PIN), die ihm bei der Anmeldung für seinen persönli-

chen Internetzugang zugesendet wurde, ist vom Nutzer geheim zu halten.  
10 Haftung der am HandyTicket Deutschland beteiligten Verkehrsunternehmen/Verkehrs-

verbünde und Dienstleister 
 Zur Nutzung des HandyTicket-Services ist es erforderlich, technische Systeme und Dienstleis-

tungen Dritter einzusetzen. Die Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbünde und ihre Dienst-
leister übernehmen für Endgeräte, Softwareprogramme, Übertragungswege, Telekommunika-
tions- und andere Dienstleistungen Dritter weder eine Gewährleistung noch eine Haftung. Für 
eine fehlerhafte oder nicht erfolgte Übermittlung des Tickets übernehmen weder die Verkehrs-
unternehmen, die Verkehrsverbünde noch die Dienstleister die Haftung, sofern der Fehler nicht 
in ihrem Verantwortungsbereich liegt.  

 Eine etwaige Haftung im Falle der Verletzung von Kardinalspflichten wird von den vorstehen-
den Regelungen nicht berührt. 

 
Der gesamte Schriftverkehr ist an die genannte Anschrift/Mail-Adresse zu richten: 
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 Bahnen der Stadt Monheim GmbH 
Daimlerstraße 10a 
40789 Monheim am Rhein 
Telefon: (02173) 9574-0 
Telefax: (02173) 9574-20 
E-Mail: info@bahnen-monheim.de 
 

  
 


